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Sehr geehrter Herr Kollege Prof. Dr. Herrmann, 
 
wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27.06.2009, Eingang bei uns als Fax einige Ta-
ge später. 
 
1. 
Die wesentliche Nachricht ist dem Schreiben schnell entnommen. Ihre Mandanten ha-
ben die Texte von den Internet-Seiten genommen und kündigen an, die Äußerungen 
nicht zu wiederholen. Ob sich Ihre Mandanten nun mit oder ohne Vertragsstrafever-
sprechen unterwerfen, ist nur noch von formaljuristischer Bedeutung. Wenn sich Ihre 
Mandanten auf diese Art und Weise die Möglichkeit zukünftiger Verstöße offen halten 
wollen, wird unser Mandant dagegen erneut vorgehen. Die vorliegende Auseinander-
setzung wird ihre Relevanz dann als Vorgeschichte finden. 
 
2. 
Ansonsten hätte das Schreiben kürzer ausfallen können. Die Argumente sind einmal 
mehr, einmal weniger zu vernachlässigen, jedenfalls aber nicht entscheidend. Der un-
belegten Schilderung der angeblichen Anfertigung von Fotos im Goetheanum ist ver-
lässlich nur zu entnehmen, dass Herrn Werner gegenüber sogar ausdrücklich erklärt 
wurde, dass keine Fotos an unseren Mandanten gegeben wurden. Alles andere sind 
romanreife Spekulationen. 
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Über die Versuche, mit rechtlichen Argumenten weitere Hürden aufzurichten, haben wir 
genauso schnell hinweg gelesen, wie es ein Gericht im Streitfall tun würde. Die Mit-
bewerberstellung und die persönliche Vorstandshaftung bzw. die Förderung fremden 
Wettbewerbs stehen außer Frage. Dazu nähere Ausführungen zu machen, hieße Sie be-
leidigen zu wollen. Entsprechendes wird sich bei den Risikohinweisen finden, welche 
Sie Ihren Mandanten gegeben haben. Neben dem bereits im ersten Anschreiben an-
gesprochenen verschiedenen Herabwürdigungen fanden sich eben auch unwahre Tat-
sachenbehauptungen, welche wir im Rahmen der konkreten Verletzungsform gerügt ha-
ben. Abgesehen davon bedürfen Ihre Mandanten, insbesondere Dr. Kugler kaum des 
rechtlichen Rats, um zu erkennen, dass das Recht zur freien Meinungsäußerung dort en-
det, wo Herabwürdigung und Beleidigung beginnen. An solchen Äußerungen gibt es 
kein berechtigtes Interesse. 
 
Zum Urteil des Landgerichts München I: Das Urteil erklärt sich eindeutig zur Gemein-
freiheit und zum fehlenden Recht an der Erstausgabe, welches Ihr Mandant damals ver-
geblich für sich in Anspruch genommen hatte. 
 
3. 
Zu Aufforderungen, welche zudem verkannte Rechte Dritter und nicht eigene Rechte 
betreffen, werden wir keine Stellung nehmen. Der Versuch eines "Gegenangriffs" ist 
gescheitert. 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
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